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gliedschaft	(gilt	nicht	für	Einzelbewerber/innen);
–	 	für	jede	Bewerberin/	jeden	Bewerber,	die/	der	der	Partei	nicht	angehört,	eine	von	

ihm	unterzeichnete	Erklärung,	dass	sie/	er	parteilos	ist.

Zum	weiteren	Inhalt	und	Form	der	Wahlvorschläge	zur	Wahl	des	Gemeinderates	und	
der	Ortschaftsräte	verweise	ich	auf	§§	21	ff.	KWG	LSA	und	§§	30	ff.	KWO	LSA.

Darüber	hinaus	muss	gemäß	§	21	Abs.	9	Satz	4	KWG	LSA	ein	Wahlvorschlag	für	die	
Wahl	zum	Gemeinderat	der	Gemeinde	Hohe	Börde	und	zum	Ortschaftsrat	der	Ortschaf-
ten	der	Gemeinde	von	mindestens	1	v.	H.	der	zur	letzten	allgemeinen	Neuwahl	der	Ver-
tretung	Wahlberechtigten,	jedoch	nicht	mehr	als	von	100	Wahlberechtigten	des	Wahlbe-
reiches	persönlich	und	handschriftlich	unterzeichnet	sein	(Unterstützungsunterschriften).

In	den	Wahlbereichen	ist	somit	für	die	Wahlvorschläge	folgende	Anzahl	von	Unterstüt-
zungsunterschriften	erforderlich:

Wahl	zum	Gemeinderat	der	Gemeinde	Hohe	Börde	 100	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Ackendorf	 				3	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Bebertal	 		13	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Bornstedt	 				3	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Eichenbarleben	 				9	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Groß	Santersleben	 	9	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Hermsdorf	 		13	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Hohenwarsleben	 		14	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Irxleben	 		20	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Niederndodeleben	 		36	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Nordgermersleben	 				7	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Ochtmersleben	 				4	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Rottmersleben	 			6	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Schackensleben	 	5	Unterschriften
Wahl	zum	Ortschaftsrat	Wellen	 		10	Unterschriften

Es	werden	nur	Unterstützungserklärungen	berücksichtigt,	die	zwischen	dem	Zeitpunkt	
dieser	Bekanntmachung	und	dem	Ende	der	Einreichungsfrist	(Dienstag,	dem	02.	April	
2024, 18.00 Uhr)	abgegeben	worden	sind.

Jeder	Wahlberechtigte	 darf	 nur	 einen	Wahlvorschlag	 unterzeichnen.	 Hat	 er	mehrere	
Wahlvorschläge	unterzeichnet,	so	 ist	seine	Unterschrift	auf	Wahlvorschlägen,	die	bei	
der	Gemeinde	nach	der	ersten	Bescheinigung	des	Wahlrechtes	eingehen,	ungültig.	Die	
Originalunterschriften	der	Wahlberechtigten	müssen	auf	amtlichen	Formblättern	nach	
Anlage 6	KWO	LSA	erbracht	werden.	Darauf	sind	neben	der	Unterschrift	auch	Fami-
lienname,	Vorname,	Tag	der	Geburt	und	Anschrift	(Hauptwohnung)	des	Unterzeichners	
sowie	der	Tag	der	Unterzeichnung	anzugeben.

Die	amtlichen	Formblätter	werden	von	der	Gemeindewahlleiterin	auf	Anforderung	ko-
stenfrei	zur	Verfügung	gestellt.	Bei	der	Anforderung	sind	der	Name	der	einreichenden	
Partei	oder	das	Kennwort	der	einreichenden	Wählergruppe	und,	sofern	sie	eine	Kurz-
bezeichnung	verwenden,	auch	diese	oder	der	Name	des	einreichenden	Einzelbewerbers	
anzugeben.	Parteien	und	Wählergruppen	haben	ferner	zu	bestätigen,	dass	die	Bewerber	
bereits	nach	§	24	Abs.	1	KWG	LSA	aufgestellt	worden	sind.

Bei	folgenden	Parteien	und	Wählergruppen	tritt	an	die	Stelle	der	Unterschriften	nach	§	
21	Abs.	10	KWG	LSA	die	Unterschrift	des	für	das	Wahlgebiet	zuständigen	Parteiorgans	
bzw.	des	Vertretungsberechtigten	der	Wählergruppe.	Für	Einzelbewerber	ist	in	diesem	
Fall	die	eigene	Unterschrift	ausreichend.

Wahl zum Parteien Wählergruppen/  
Einzelbewerber

Gemeinderat 
der Gemeinde 
Hohe Börde

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Freie Wählergemeinschaft 
Hohe Börde (FWG)
Wählergemeinschaft 
Feuerwehr Hohe Börde (Feu-
erwehr)
Hohenwarsleber für die Hohe 
Börde (Howa-HB)
PRO Hohe Börde (PRO HB)

Ortschaftsrat 
Ackendorf

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Wählervereinigung für 
Ackendorf (WfA)
Wählergemeinschaft 
Rodelberg für Ackendorf (RfA)

Ortschaftsrat 
Bebertal

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Bebertaler Bürger und 
Vereinsliste (BBVL)

Wahl zum Parteien Wählergruppen/  
Einzelbewerber

Ortschaftsrat 
Bornstedt

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

PRO Bornstedt 
(PRO Bornstedt)

Ortschaftsrat 
Eichenbarleben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Unabhängige Wählergemein-
schaft Eichenbarleben/
Mammendorf (UWG)

Ortschaftsrat 
Groß Santers-
leben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Bürger für Groß Santersleben 
(BfGS)

Ortschaftsrat 
Hermsdorf

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Unabhängige Bürgervertretung 
Hermsdorf (UBH)

Ortschaftsrat 
Hohenwars-
leben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Hohenwarsleber für die Hohe 
Börde (Howa-HB)

Ortschaftsrat 
Irxleben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Allgemeine Überparteiliche 
Wählergemeinschaft 
„SV Irxleben“ (AÜWSVI)

Ortschaftsrat 
Niederndode- 
leben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Freie Unabhängige Wählerge-
meinschaft Niederndodeleben 
(FUWG)
PRO Hohe Börde (PRO HB)
Einzelbewerber Matthias  
sKöhler (Köhler)

Wahl zum Parteien Wählergruppen/  
Einzelbewerber

Ortschaftsrat 
Nordgermers-
leben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Ortschaftsrat 
Ochtmersleben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Allianz für Ochtmersleben 
(AfO)

Ortschaftsrat 
Rottmersleben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Freie Wählergruppe 
Rottmersleben (FWG)

Ortschaftsrat 
Schackensleben

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Bürgerbund Schackensleben 
(BBS)
Turn- und Sportverein 
Schackensleben (TSV)

Ortschaftsrat 
Wellen

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland 
(AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)
Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Bürger für Wellen (BfW)
Einzelbewerberin Sabine 
Pschihoda (Pschihoda)

Die	Parteien,	die	gemäß	§	21	Abs.	10	Satz	1	Nr.	1b	und	1c	KWG	LSA	am	Tag	der	
Bestimmung	des	Wahltages	(13.06.2023)	nicht	im	Landtag	von	Sachsen-Anhalt	durch	
mindestens	eine/n	Abgeordneten	oder	im	Bundestag	durch	mindestens	eine/n	im	Land	
Sachsen-Anhalt	gewählte/n	Abgeordnete/n	vertreten	sind,	können	nur	dann	Wahlvor-
schläge	einreichen,	wenn	sie	spätestens	am	97.	Tag	vor	der	Wahl	(Montag,	04.	März	
2024,	18.00	Uhr)	ihre	Beteiligung	an	der	Wahl	der	Landeswahlleiterin	angezeigt	haben	
und	der	Landeswahlausschuss	ihre	Parteieneigenschaft	festgestellt	hat.

Die	für	die	Einreichung	der	Wahlvorschläge	erforderlichen	amtlichen	Formblätter	sind	
kostenfrei	 zu	 den	 Öffnungszeiten	 oder	 nach	 Terminvereinbarung	 in	 der	 Gemeinde	
Hohe	Börde,	OT	Irxleben,	Bördestraße	8,	39167	Hohe	Börde	erhältlich.

Hohe	Börde,	den	05.02.2024

Pitschmann
Gemeindewahlleiterin
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